Mit dem neuen Bundesgesetz wird die Integration verbessert 

Fördern und fordern
Die kantonalen Migrationsbehörden unterstützen das neue Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer sowie die Revision des Asylgesetzes. 

Weshalb dies so ist, werde ich anhand von einigen wenigen Punkten erläutern.

Die Integration

Die Bestimmungen zur Integration im neuen Ausländergesetz sind geprägt durch die Strategie "Fördern und fordern".  Die Kantone werden verpflichtet, Integrationsmassnahmen zu treffen und die Integration somit zu fördern. Andererseits kann aber auch von den Ausländerinnen und Ausländern gefordert werden, dass sie sich selbst um ihre Integration bemühen, beispielsweise indem sie einen Sprach- oder Integrationskurs zu besuchen. Schliesslich besteht auch ein Anreiz darin, dass bei erfolgreicher Integration die Niederlassungsbewilligung bereits nach einer Aufenthaltsdauer von fünf Jahren erteilt werden kann. Wichtig ist auch, dass von den Integrationsmassnahmen neu auch Personen mit einer vorläufigen Aufnahme profitieren können. Die Erfahrung zeigt, dass der grösste Teil der sogenannt "vorläufig" Aufgenommenen schlussendlich in der Schweiz verbleiben kann. Es ist wohl unbestritten, dass eine gute Integration, namentlich die sprachliche, wichtig, ja erforderlich für den Einstieg oder den Verbleib in der Arbeitswelt ist.

Zum Familiennachzug

Die neuen Bestimmungen zum Familienachzug sind nicht so schikanös, wie sie auf dem ersten Blick erscheinen. Der Anspruch auf Familiennachzug muss neu innerhalb von fünf Jahren geltend gemacht werden. Kinder über 12 Jahre müssen innerhalb von 12 Monaten nachgezogen werden.
Die kürzere Nachzugsfrist muss im Interesse der nachzuziehenden Person, speziell im Interesse der Kinder, liegen. Bis jetzt war es leider vielfach so, dass die Eltern ihre Kinder bis kurz vor Erreichen der Volljährigkeit im Heimatland beliessen. Dies hatte zur Folge, dass diese Jugendlichen in der Schweiz wegen ihres Alters keine obligatorische Schulpflicht mehr leisten konnten oder mussten. Sie standen da, ohne Kenntnis einer Landessprache und somit auch ohne Aussicht darauf, hier eine Berufsausbildung absolvieren zu können. In nicht wenigen Fällen führte gerade diese Perspektivelosigkeit leider zu einem Abdriften in die Kriminalität.

Je früher der Nachzug erfolgt, desto besser sind die Integrationschancen.

Aufenthaltsregelung

Unter dem Titel „Regelung des Aufenthalts bis zum Bewilligungsentscheid“ ist im neuen Ausländergesetz festgehalten, dass Ausländerinnen und Ausländer, die für einen vorübergehenden Aufenthalt rechtmässig eingereist sind und die nachträglich eine Bewilligung für einen dauerhaften Aufenthalt beantragen, den Entscheid über das Aufenthaltsgesuch im Ausland abzuwarten haben. Diese Neuerung tönt unspektakulär, ist aber für die Eliminierung von einigen Missbrauchsfällen eminent wichtig. Bis jetzt konnten rechtmässig eingereiste Personen den Entscheid über ihr Aufenthaltsgesuch in der Regel in der Schweiz abwarten.  Dies führte dazu, dass z.B.  Touristen vor Ablauf des Visums ein an sich aussichtsloses Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung einreichten. Auch wenn die Migrationsbehörde dieses Gesuch umgehend abwies, wurde das Verfahren an alle möglichen Beschwerdeinstanzen, teilweise bis vor Bundesgericht weitergezogen. Bis ein solcher Fall über alle Instanzen zum Bundesgericht gelangte, dauerte es aus nachvollziehbaren Gründen teilweise mehrere Jahre. Es hiess dann von den Gesuchstellern plötzlich: "Jetzt sind wir schon so lange in der Schweiz, dass man uns aus humanitären Gründen nicht mehr zurück schicken kann". 

Nicht wenigen Leuten gelang es auf diese Weise, ein Bleiberecht hier quasi zu ersitzen und einen Härtefall zu konstruieren.

Revidiertes Asylgesetz

Im Asylbereich gibt es auch Härtefälle. Wir haben Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz, welche aus verschiedenen Gründen jahrelang auf einen rechtskräftigen Asylentscheid warten mussten oder trotz rechtskräftig negativem Asylentscheid während mehreren Jahren nicht ins Heimatland zurückgeführt werden konnten. Bisher konnten sich die Kantone in diesen Fällen nicht für einen weiteren Verbleib einsetzen, wenn das Bundesamt zuvor im Einzelfall nicht eine vorläufige Aufnahme angeordnet hatte. Das revidierte Asylgesetz sieht nun vor, dass der Kanton einer asylsuchenden Person mit Zustimmung des Bundesamtes eine Aufenthalts-bewilligung erteilen kann, wenn sich die betroffene Person seit der Einreichung des Asylgesuchs seit mindestens fünf Jahren in der Schweiz aufhält, der Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war und wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt.

Mit dieser Bestimmung wird es möglich sein, spezielle Einzelfälle zu lösen, bei denen niemand mehr ein Interesse daran hat, eine vor Jahren verfügte Wegweisung zu vollziehen. Klar nicht unter diese Bestimmung fallen die Sans-Papiers.

Reisepapierbeschaffung

Mehrere Tausend abgewiesene Asylsuchende halten sich weiterhin in der Schweiz auf, weil sie ihre Identität nicht offen legen oder bei der Reisepapierbeschaffung nicht mitwirken. Die kantonalen Migrationsbehörden und das Bundesamt versuchen gemeinsam, diesen unhaltbaren Zustand zu verändern - meistens leider erfolglos. Auch wenn wir sicher nicht alle Vollzugsprobleme damit lösen können, erwarten wir von den zusätzlichen Sanktionsmöglichkeiten im Bereich der Strafbestimmungen und der Zwangsmassnahmen eine nachhaltige Verbesserung und eine Signalwirkung.

Ebenso erwarten wir uns eine Verbesserung der Situation durch die Bestimmung, dass gegebenenfalls nicht auf ein Asylgesuch eingetreten wird, wenn die betreffende Person ihre Identitätspapiere nicht innert 48 Stunden abgibt. Es ist nämlich so, dass Asylsuchende, die sich hier zum Beispiel mit einer Schweizerin verheiraten, allesamt umgehend einen Reisepass vorlegen. Es handelt sich dabei meistens um Reisepässe, die sich die betroffenen Personen bereits vor der Ausreise aus ihrem Heimatland ausstellen liessen. Selbst Hilfswerksvertretungen, welche an den Anhörungen dabei sind, empfinden die Aussagen der Asylsuchenden über das angebliche Nichtvorhandensein von Reisepapieren oft als peinlich.

Die Papierbeschaffung für Personen, welche keinerlei Identitätspapiere abgeben, führt zu unzähligen und zeitaufwändigen Botschaftszuführungen. Muss zum Beispiel der Kanton Basel-Landschaft eine Person einer Vertretung in Genf zuführen, bedeutet dies, dass 2-3 Mitarbeitende der Polizei und des Migrationsamtes einen ganzen Tag unterwegs sind. Man kann sich vorstellen, was dies für Kosten verursacht.
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